
BAFA - FÖRDERUNG
So einfach geht`s

Voraussetzungen für Förderung der BEG-Einzelmaßnahme
•	 Gebäude älter als 5 Jahre
•	 Fenster mit UW = 0,95 W/m²K, Haustüren mit UD= 1,30 W/m²K oder besser (3-fach-Glas)
•	 Einbindung eines Energieeffizienz-Experten (EEE) 	
	 -> 50% BAFA -förderfähig
	 -> 50% Kostenübernahme HOFFMANN (max. € 300,- netto)

Der Gundfördersatz beträgt 15 % der förderfähigen Ausgaben (€ 30.000,- je Wohneinheit). 

Ablauf zum Erhalt der Förderung

Legende:

Beratung &
Beauftragung

Auftragsbestätigung
mit aufschiebender

Bedingung

AB & Vollmacht an 
Energieeffizienz-Experten

Prüfung BAFA & 
Zuwendungs-

bescheid*

Rechnung des EEE an
foerderung@fenster-hoffmann.de

(mit Angabe der HOFFMANN-AB-Nr. )

Nachlass i.H.v. 50%
der EEE-Kosten

(max. € 300,- netto)

Rechnung mit Auswei-
sung der Lohnkosten /

U-Wert-Berechnung

Rechnung und 
U-Wert-Berechnung 

an EEE

Auszahlung der 
Fördersumme

Allgemein Fachpartner Endkunde

Hinweis:
Der Fenstertrausch  im Altbau erfordert grundsätz-
lich  ein  angepasstes Lüftungsverhalten. Hierbei ist 
es unererheblich ob die Fenster mit einer 2-fach- 
oder 3-fach-Verglasung ausgeführt wurden.

Bei Bedarf vermitteln wir Ihnen gerne einen qualifizieren Energieeffizienz-Experten. 
Kontaktieren Sie uns unter foerderung@fenster-hoffmann.de.

WWW.FENSTER-HOFFMANN.DE

* Die Maßnahme kann vor Erhalt des Zuwendungsbescheides begonnen werden. Entscheidend ist das Datum der Antragstellung.
   KEIN Maßnahmenbeginn vor Antragstellung.


